
Rechtsgrundlagen 
 
 
1. Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September

2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. De-
zember 2006 (BGBI. I S. 3316) 

 

2. Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Ja-
nuar 1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. April 1993 (BGBl. I
S. 466) 

 

3. Planzeichenverordnung (PlanzV) vom 18. Dezember 1990 in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 22. Januar 1991 (BGBl. I S. 58) 

 

4. Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 1. März 2000 (GV NW S. 256) 

 

5. Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom
25. März 2002 (BGBI. I S.1193) 

 

6. Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 03. Mai 2005 (GV. NRW. S. 498) 

 

7. Hauptsatzung der Stadt Rheine vom 15. Dezember 1997 in der Fassung der Bekannt-
machung vom 12. Februar 2007 

 

Textliche Festsetzungen zum Bebauungsplan Nr. 302, 
Kennwort: "Gellendorfer Mark-Nord" 

 
 
1. Der einfache Bebauungsplan Nr. 302, Kennwort: "Gellendorfer Mark-Nord"

gemäß § 30 Abs. 3 BauGB setzt die öffentlichen Verkehrsflächen sowie die
Art und das Maß der baulichen Nutzung fest. 

 
 Zulässig sind innerhalb des festgesetzten Gewerbegebietes (GE) lediglich die

in § 8 Abs. 2 BauNVO allgemein zulässigen Nutzungen
außer Tankstellen. 

  
 Als unzulässige Betriebe sind generell die Betriebe einzustufen, die im Ab-

stands-erlass NRW (Runderlass des Ministeriums für Umwelt, Raumordnung
und Landwirtschaft vom 2. April 1998) erfasst sind. Ausnahmen und Befrei-
ungen sind nur zulässig, wenn im Einzelfall nachgewiesen wird, dass für be-
triebstypische Emissionen nach dem Stand der Technik entsprechende Min-
derungsmaßnahmen durchgeführt werden. 

 Betriebswohnungen sind innerhalb der GE-Fläche generell unzulässig. 
 Ebenso sind gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO Vergnügungsstätten und Einzelhan-

delsbetriebe im Sinne der Baunutzungsverordnung unzulässig. 
 
 Im Übrigen richtet sich die Zulässigkeit von Vorhaben nach § 34 BauGB. 
 
2. Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 15 ist ein Kinderspielplatz von mind. 3000 qm Größe in

die als öffentlich festgesetzte Parkanlage zu integrieren.  
Die als öffentliche Grünflächen mit der Zweckbestimmung Parkanlage 
festgesetzten Bereiche sind u.a. dazu bestimmt, Eingriffe auszugleichen bzw.
zu ersetzen, die auf Grund dieses Bebauungsplanes und der Bebauungsplä-
ne Nrn. 303 – 305 zu erwarten sind. Diese Kompensationsflächen werden
den neuen Bauflächen als Sammelausgleichsflächen zugeordnet. 
 

Verfahrensvermerke 
 
 
Für die städtebauliche Planung 
Rheine, 23.05.07 Produktgruppe Stadtplanung 
 
 
 gez. M. Gellenbeck 
 Städt. Baurätin z.A. 
 
Die Planunterlagen sowie die Darstellungen und Festsetzungen entsprechen den Anforde-
rungen der §§ 1 und 2 der Planzeichenverordnung. 
 
Rheine, 23.05.07 Produktgruppe Vermessung 
 
 
 gez. Hildebrandt 
 Städt. Vermessungsrätin 
 
Der Stadtentwicklungsausschuss „Planung und Umwelt“ der Stadt Rheine hat in seiner Sit-
zung am 30.06.04 die Aufstellung dieses Bebauungsplanes gemäß § 2 Abs. 1 BauGB be-
schlossen. 
 
Rheine, 23.05.07  Die Bürgermeisterin 
  In Vertretung 
   
 
  gez. Kuhlmann   
  Beigeordneter 
 
Die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB hat in der Zeit vom 28.07.04 bis
einschließlich 18.08.04 stattgefunden. 
 
Dieser Bebauungsplan hat mit Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB aufgrund des Be-
schlusses des Stadtentwicklungsausschusses „Planung und Umwelt“ der Stadt Rheine vom
21.03.07 in der Zeit vom 02.04.07 bis einschließlich 04.05.07 öffentlich ausgelegen. 
 
Rheine, 23.05.07  Die Bürgermeisterin 
  In Vertretung 
 
  gez. Kuhlmann 
  Beigeordneter 
 
Dieser Bebauungsplan ist gemäß § 10 Abs. 1 BauGB durch den Rat der Stadt Rheine am
23.05.07 als Satzung beschlossen worden. 
 
Rheine, 23.05.07   
 
 
gez. Angelika Kordfelder  gez. Theo Elfert 
Die Bürgermeisterin  Schriftführer 
 
Der Satzungsbeschluss dieses Bebauungsplanes ist gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in Verbin-
dung mit § 16 der Hauptsatzung der Stadt Rheine in der Münsterländischen Volkszeitung am
17.08.07 ortsüblich bekannt gemacht worden. 
Mit dieser Bekanntmachung ist der Bebauungsplan rechtsverbindlich. 
 
Rheine, 17.08.07  Die Bürgermeisterin 
  In Vertretung 
 
 
  gez. Kuhlmann 
  Beigeordneter 

Hinweise: 
 
1. Das an die Bebauungspläne „Gellendorfer Mark Nrn. 302 - 305“ angrenzende

Truppenübungsgelände „Fichtenvenn“ bleibt der militärischen Nutzung durch
die Bundeswehr vorbehalten. Dies kann temporär zu Beeinträchtigungen
durch Übungen oder Manöver der Bundeswehr, wie Flug-/Schieß- und Fahr-
zeuglärm o. Ä. kommen.  

  
2. Der angrenzende Standortübungsplatz Gellendorf wird auch von den Heeres-

fliegern mit ihren Hubschraubern als Übungsraum fliegerisch genutzt. In die-
sem Übungsraum befinden sich drei Landezonen. Dieser Übungsraum  wird
als Bewegungsraum für wiederholtes An- und Abfliegen der Landezonen be-
nutzt. Der Standortübungsplatz ist ganzjährig von montags bis freitags für den
Flugbetrieb nutzbar. Davon ausgenommen sind Feiertage. Ab 7 Uhr kann im
Übungsraum Flugbetrieb tagsüber in einer Höhe zwischen 30 und 150 m
stattfinden, die sich während der Start- und Landephase reduziert. Nachtflüge
sind von montags bis einschließlich freitags bis 24 Uhr möglich. In streng ge-
regelten Ausnahmefällen ist in den Monaten Mai und August eine fliegerische
Nutzung bis 1.30 Uhr, in den Monaten Juni und Juli bis 2 Uhr möglich. Die
Flughöhe beträgt – mit Ausnahmen der Start- und Landephase – nachts min-
destens 75 m. 

 
3. Am östlichen Rand des Standortübungsplatzes befindet sich auch die Stand-

ortschießanlage. 
 
4. Vom bestehenden Verkehrslandeplatz Rheine-Eschendorf – ca. 2 km Luftlinie

nördlich gelegen – kann es bei sog. „Platzrunden“ zum Überflug des Planbe-
reiches durch Segel- oder Motorflugzeuge kommen. 

 
5. Bevor Bauarbeiten sowie Ausschachtungsarbeiten stattfinden bzw. Maßnah-

men begonnen werden, ist mit Umsicht und mit der nötigen Sorgfalt eine Er-
kundung des Terrains vorzunehmen, da mit örtlicher bzw. unterirdischer Inf-
rastruktur gerechnet werden muss (Fernwärme, Wasser, Fernmeldewesen,
Abwasser, Elektrizität o. Ä.). 

 
6. Innerhalb des Plangebietes dürfen bauliche Anlagen maximal die Bauhöhe

von 30 m über Grund erreichen; dies gilt auch für Aufbau und Benutzung von
Baugeräten während der Bauphase. 

 
7. Altlasten sind im Bebauungsplan gekennzeichnet und werden beseitigt. Die

festgesetzte Grünfläche wird entsiegelt und gemäß der Grünordnungsplanung
gestaltet. 

 
8. Gemäß Löschwasserbereitstellungsplan  können lt. DVGW Arbeitsblatt W 405

im Umkreis von 300 mtr. 96/m³/h Löschwasser aus dem Trinkwasserversor-
gungssystem der EWR zur Verfügung gestellt werden.  Diese Löschwasser-
versorgung erfolgt im Rahmen der zwischen EWR und Stadt Rheine ge-
schlossenen Vereinbarung zur Bereitstellung von Löschwasser durch das lei-
tungsgebundene Wasserversorgungssystem und ist ausreichend, um in ei-
nem WA/MI-Gebiet den Grundfeuerschutz sicherzustellen. 

 
9. Bei Abbruchmaßnahmen ist eine gebäudebezogene Erfassung sämtlicher

schadstoffbehafteter Baumaterialien durchzuführen. 


